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RegieruI1:gsvorlage 

ABKOMMEN 

ÜBER DEN INTERNATIONALEN 
STRASSENVERKEHR ZWISCHEN DER 
REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTER~ 
REICH UND DER REGIERUNG DER 

ISLAMISCHEN REPUBLIK IRAN 

PRÄAMBEL 

Die Regierung der Republik Österreich und die 
Regierung der Islamischen Republik Iran, im fol­
genden die "Vertragschließenden Parteien" 
genannt, in dem Wunsche, die internationale Beför­
derung von 'Personen und Gütern auf der Straße 
zwischen ihren Ländern und im Transit über ihre 
Hoheitsgebiete zu regeln und zu fördern, haben 
folgendes vereinbart: 

EINFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 1 

Begriffsbestimmungen . 

(1) "Unternehmer" bedeutet eine in Österreich 
oder im Iran ansässige physische oder juristische 
Person oder Gesellschaft, die auf Grund der im 
jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zur 
internationalen Beförderung von Personen und 
Gütern auf der Str;lße berechtigt ist. 

(2) "Fahrzeug" ist jedes auf den Straßen verwen­
dete Kraftfahrzeug, das 

a) zur Beförderung von mehr als acht Personen 
- ausschließlich des Fahrers - oder von 
Gütern gebaut ist; 

b) auf dem Hoheitsgebiet einer der beiden Ver­
tragschließenden Parteien zugelassen ist. 

ARTIKEL 2 

Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Abkommens berechti­
gen die Unternehmer, Personen oder Güter in 
Fahrzeugen auf der Straße zwischen den Hoheits­
gebieten der Vertragschließenden Parteien oder im 
Transit durch ihre Hoheitsgebiete zu befördern. 

AGREEMENT 

OF INTERNATIONAL ROAD TRANS­
PORT BElWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND 
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC 

REPUBLIC OF IRAN. 

PREAMBLE 

The Government of the Republic of Austria and 
the Government of the Islamic Republic of Iran 
hereinafter referred to as the "Contracting Par­
ties", desiring to regulate and encourage the inter­
national transport by road of passengers and goods 
between their countries and in transit through their 
territories, have agreed as folIows: 

INTRODUCTORY PROVISIONS 

ARTICLE 1 

Defmitions 

. (1) The term "carrier"means a physical or a 
juridical person or any company residing in Austria 
or in Iran which is licensed by the laws in force in 
the respective country to effect international trans­
portation of passengers and goods by road. . 

(2) A "vehicle" is any motor vehicle used on 
roads which is 

(a) constructed to carry more than eight persons 
excluding the driver or goods; 

(b) registered. in the· territory of either of the 
Contracting Parties .. 

ARTICLE 2 

Scope 

The provisions of this Agreement entitle carriers 
to transport passengers or goods by road in vehicles 
between the territories of the Contracting Parties 
or in transit through their territories. 
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2 13 der Beilagen 

ARTIKEL 3 

Personenbeförderung 

Die Beförderung von Personen durch einen 
Unternehmer einer Vertragschließenden Partei auf 
dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragschließen -
den Partei bedarf einer Bewilligung, die gemäß den 
Rechtsvorschriften der letztgenannten einzuholen 
ist. 

ARTIKEL 4 

Beförderung von Waren 

(1) Mit Ausnahme der in Artikel 6 angeführten 
Transporte bedarf die Beförderung von Gütern mit 
Fahrzeugen, die auf den Hoheitsgebieten der Ver­
tragschließenden Parteien zugelassen sind, einer 
Genehmigung: 

a)zwischen den Hoheitsgebieten der Vertrag­
schließenden Parteien; 

b) im Transit durch ihre Hoheitsgebiete; 
.c) zwischen den Hoheitsgebieten der Vertrag­

schließendenParteien und dem Hoheitsgebiet 
eines Drittstaates und umgekehrt, unter der 
Bedingung, daß das Hoheitsgebiet der Ver­
tragschließenden Partei, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, auf der üblichen Strecke 
durchfahren wird. 

Eine derartige Genehmigung gilt für die Ver­
wendung eines Fahrzeuges oder einer Fahrzeug­
kombination. Sie wird für einen bestimmten Zeit­
raum ausgestellt und um faßt in jedem Fall eine 
Fahrt (Hin- und Rückfahrt, einschließlich Transit). 

(2) Die Genehmigung wird von der zuständigen 
Behörde der Vertragschließenden Partei, auf deren 
Hoheitsgebiet das Fahrzeug zugelassen ist, im 
Namen der zuständigen Behörde der anderen Ver­
tragschließenden Partei auf den Namen des betref­
fenden Unternehmers ausgestellt; sie darf nur von 
diesem Unternehmer verwendet werden und ist 
nicht übertragbar. 

ARTIKEL 5 

Genehmigungen 

(1) Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ent­
scheiden die zuständigen Behörden der beiden Ver­
tragschließenden Parteien über Art und Anzahl der 
Genehmigungen für das folgende Jahr. 

(2) Die ausgestellten Genehmigungen werden 
dem Unternehmer durch die zuständige Behörde 
der Vertragschließenden Partei, auf deren Hoheits­
gebiet der betreffende Unternehmer die Beförde­
rungsberechtigung besitzt, ausgehändigt. 

ARTIKEL 6 

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

Keine Genehmigung ist für folgende Beförde­
rungen erforderlich: 

ARTICLE 3 

Passenger Transport 

Passenger transport operations of a carrier of 
one Contracting Party on the territory of the other 
Contracting Party .are subject to an authorization 
which should be obtained in accordance with the 
laws and regulations of the latter. 

ARTICLE 4 

Transport of Goods 

(1) With the exception of the transports referred 
to in Article 6 the carriage of goods by the vehicles 
registered in the territories of the Contracting Par­
ties shall require apermit: 

(a) between the territories of the Contracting 
Parties; 

(b) in transit through their territories; 
(c) between the territories of the Contracting 

Parties and the territory of a third State and 
vice-versa under the condition that the terri­
tory of the Contracting Party where the vehi­
ele is registered, is transited on tq.e customary 
route. 

Such apermit will be valid for the use of one 
vehiCle or a combination of vehicles. It shall be 
issued for a specific period of time and shall in each 
ca se . cover one journey (outward and return, 
including transit). 

(2) The permit will be issu~d by the competent 
authority of the Contracting Party in whose terri­
tory the vehicle is registered, on behalf of the 
competent authority ofthe other Contracting Party 
in the name of the carrier concernedj it may only 
be used by that carrier and is not transferable. 

ARTICLE 5 

Permits 

(1) The competent authorities of the two Con­
tracting Parties, acting on the basis of reciprocity, 
will decide upon the type and number of permits 
for the following year. 

(2) The permits issued will be handed over to 
each carrier by the competent authority of the Con­
tracting Party in whose territory that carrier is 
licensed. 

ARTICLE 6 

Transports exempted kom permits 

No transport permit shall be required for: 
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a) die gelegentliche Beförderung von Gütern zu 
und von Flughäfen bei Umleitung der F1ug­
dienste; 

b) die Beförderung von Gepäck in Anhängern 
von Fahrzeugen zur Personenbeförderung 
sowie die Beförderung von Gepäck in Fahr~ 
zeugen aller Art zu und von Flughäfen; 

c) die Beförderung von Postsendungen; 
d) die Beförderung beschädigter Fahrzeuge; 
e) die Beförderung von Kunstgegenständen und / 

Kunstwerken, die für Ausstellungen oder 
Messen bestimmt sind; 

f)' die Beförderung von Gegenständen und 
Zubehör, die ausschließlich zur Werbung und 
Information bestimmt sind; 

g) die Beförderung von Umzugsgut durch 
Unternehmer, die über entsprechende Fach­
kräfte und Ausrüstungen verfügen; 

h) die Beförderung von Gütern mit Kraftfahr­
zeugen, deren höchstzuläs~iges Gesamtge­
wicht einschließlich des Gewichtes der 
Anhänger 6 t nicht überschreitet oder deren 
zulässige Nutzlast, einschließlich der der 

, Anhänger, 3,5 t nicht übersteigt; 
i) die Beförderung der für die ärztliche Behand­

lung in Notfällen erforderlichen Güter, insbe­
sondere bei Naturkatastrophen; 

j) die Leerfahrt eines im Güterverkehr einge~ 
setzten Austauschfahtzeuges, das ein funk­
tionsuntüchtig gewordenes Fahrzeug ersetzen 
soll, sowie die Fortsetzung der Beförderung 
durch das Austauschfahrzeug mittels der für 
das funktionsuntüchtig gewordene Fahrzeug 
erteilten Genehmigung; 

k) Leerfahrten von im Güterverkehr eingesetz­
ten Fahrzeugen; 

I) die Beförderung von Gütern mitÜbermaßen 
oder Übergewicht" unter der Bedingung, daß 
der Unternehmer im Besitz der erforderlichen 
besonderen Genehmigungen ist. 

ARTIKEL 7 

Außergewöhnliche Befö~derungen 

(1) Übersteigen das Gewicht, die Abmessungen 
oder der Achsdruck des Fahrzeuges die auf dem' 
Hoheitsgebiet einer der Vertragschließenden Par­
teien zugelassenen Höchstgrenzen, ist für d~s Fahr­
zeug eine Sonderbewilligung der zuständigen 
Behörde der betreffenden Vertragschließenden 
Partei erforderlich. 

(2) Schreibt diese Bewilligung für das Fahrzeug 
eine bestimmte Streckenbenützung vor, sind Beför­
derungen nur auf dieser Strecke zulässig. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 8 

Kontrolle der Genehmigungen 

Die Genehmigungen und alle übrigen auf Grund 
dieses Abkommens erforderlichen Dokumente sind 

(a) occasional transport of goods to and from 
airports in cases where air services are re­
route'd; 

(b) carriage of luggage in trailers drawn by pas~ 
senger vehicles, and the carriage of luggage 
by vehicles of any description to and from air­
ports; 

(c) carriage of mai!; 
(d) carriage of damaged vehicles; 
(e) carriage of objects and works of art intended 

for exhibitions or fairs; , 

(f) carriage of objects and equipment exclusively 
intended for publicity and information; 

-(g) household removals performed by carriers 
using specialised personnel and equipment; 

(h) transport of goods in motor vehicles whose 
permitted gross laden weight, including trail­
ers, does not exceed 6 tons, or when the per­
mitted payload, including trailers, does not 
exceed 3.5 tons; 

(i) transport of medical supplies and equipment 
I).eeded for emergencies, notably in the event 
of natural disasters ; 

(j) unladen run of a reliefvehicle used for trans­
porting, goods sent to replace a vehicle which 
has broken down and continuatiön of the 
haul by the relief vehicle under cover of the 
permit issued for the vehicle which has bro- " 
ken down; 

(k) unladen runs by goods vehicles; 

(I) transport of goods of abnormal dimensions or 
weight, provided that the carrier is specially 
licensed asrequired. 

ARTICLE 7 

Exceptional transport operations 

(1) If the weight, dimensions or the axle p~essure 
of the vehicle exceed the maximum limits permitted 
in the territory of either Contracting Party, the 
vehicle requires a special authorization from the 
competent authority of the Contracting Party con­
cerned. 

(2) Wh~re such authorization' stipulates that the 
vehicle must use, a specific route, transports are 
only permissible on that route. 

GENERAL PROVISIONS 

ARTICLE 8 

Con:trol of permits 

'The permits and any other documents required 
under this Agreement shall becarried on the vehi-
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4 13 der Beilagen 

im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen den 
von den Vertragschließenden Parteien beauftragten 
Organen zur Überprüfung vorzuzeigen. 

ARTIKEL 9 

Vertretung 

Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt 
jede Vertragschließende Partei gemäß ihren inner­
staatlichen Rechtsvorschriften den Unternehmern 
der anderen Vertragschließenden Partei das Recht, 
Vertreter auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet zu 
bestellen. 

ARTIKEL 10 

Verbot von Beförderungen im Binnenverkehr 

Keine Bestimmung dieses Abkommens gestattet 
den Unternehmern der Vertragschließenden Par­
teien die Beförderung von Personen oder Gütern 
von einem Ort zu einem anderen Ort innerhalb des 
Hoheitsgebietes der· anderen Vertragschließenden 
Partei. 

ARTIKEL 11 

Steuern und Gebühren 

(1) Auf dem Hoheitsgebiet einer Vertragschlie­
ßendenPartei zugelassene Fahrzeuge sind von den 
für den Betrieb und den Besitz von Kraftfahrzeu­
gen auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertrag­
schließenden . Partei eingehobenen Steuern und 
Gebühren befreit. 

(2) Die in Absatz (1) genannte Befreiung wird 
gewährt, sofern das Fahrzeug einer Vertragschlie­
ßenden Partei im Rahmen der vorübergehenden 
Einfuhr in· das Hoheitsgebiet der anderen Vertrag­
schließenden Partei eingeführt wird. 

(3) Die in Absatz (1) genannte Befreiung gilt 
nicht für Steuern oder Gebühren auf Treibstoffver­
brauch, für Mautgebühren (besondere Gebühren 
für die Benützung bestimmter Brücken, Tunnel, 
Fähren oder Straßenabschnitte ) oder für den' Stra­
ßenverkehrsbeitrag. 

ARTIKEL 12 

Zollformalitäten 

(1) Die vorübergehende Einfuhr von Fahrzeugen 
in das Hoheitsgebiet der anderenVertragschließen­
den Partei unterliegt den innerstaatlichen Rechts­
vorschriften dieser Vertragschließenden Partei. 

(2) Ersatzteile, die für die Instandsetzung von 
Fahrzeugen, die auf Grund dieses Abkommens 
Beförderungen auf dem Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragschließenden Partei durchführen, vorüber­
gehend eingeführt werden, sind von Einfuhrzöllen 
und Einfuhrsteuern und anderen . Beschränkungen 
einschließlich von EInfuhrbeschränkungen befreit, 
wenn die ausgetauschten Teile wiederausgeführt 

cle artd produced on demand to the persons author­
ized by the Contracting Parties to examine them. 

ARTICLE 9 

Representation 

On the basis of reciprocity, each Contracting 
Party, subject to its national laws and regulations 
shall grant authorization to the carriers of the other 
Comracting Party to appoint representatives in its 
own territory. 

ARTICLE 10 

. Prohibition of internat transportation 

The provisions of this Agreement shall not per­
mit the Carriers of either Contracting Party to 
carry passengers or goods within the territory of 
the other Contracting Party from one point to 
another within the same territory. 

ARTICLE 11 

T axes and charges 

(1) Vehicles registered in the territory of either 
Contracting Party are exempted from taxes and 
charges levied on the operation and possession of 
motor vehicles in the territory of the other Con­
tracting Party. 

(2) The exemption referred to in paragraph (1) 
will be granted, provided that the vehicle of either 
Corttracting Party enters the territory of the other 
Contracting Party on the basis of temporary impor­
tation. 

(3) The exemption referred to in paragraph (1) 
will not apply to taxes or charges on fuel consump­

, tion, to tolls (special charges for using particular 
bridges, tunnels, ferries or road sections) or to the 
Road Transportation Contribution. 

ARTICLE 12 

Customs formalities 

(1) The temporary importation of vehicles to the 
territory of the other Contracting Party is liable. to 
the nationallaws and regulations of that Contract­
ing Party. 

(2) Spare parts imported temporarily for the 
repair of vehides carrying out transport operations 
according to this Agreement in the territory of the 
other Contracting Party shall be exempted from 
import duties and taxes and other. restrietions 
including importation limitations if the replaced 
parts are re-exported or are placed at the free dis­
posal of the customs authorities of the other Con-
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oder den Zollbehörden der anderen Vertragschlie­
ßenden Partei frei zur Verfügung gestellt oder 
unter ihrer Aufsicht vernichtet werden. 

ARTIKEL 13 

Anwendung der innerstaatlichen Gesetzgebung 

In allen Angelegenheiten, die nicht durch dieses 
Abkommen geregelt sind, sind die Unternehmer 
und Fahrer von Fahrzeugen einer Vertragschlie­
ßenden Partei verpflichtet, die gesetzlichen Bestim­
mungen und Vorschriften der anderen Vertrag­
schließenden Partei einzuhalten, solange sie in 
deren Hoheitsgebiet fahren. 

ARTIKEL 14 

Zuwiderhandlungen 

(1) Übertritt der Unternehmer oder die Besat­
zung des Fahrzeuges die auf dem Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragschließenden Partei geltenden 
Rechtsvorschriften, die Bestimmungen dieses 
Abkommens oderdie in der Beförderungsgenehmi­
gung genannten Bedingungen, kann die zuständige 
Behörde des Landes, in dem das Fahrzeug zugelas­
sen ist, auf Ersuchen der zuständigen Behörde der 
anderen Vertragschließenden Partei folgende 
Schritte unternehmen: 

a) den Unternehmer verwarnen; 
b) die Ausstellung von Ge~ehmigungen für 

Beförderungen auf dem Hoheitsgebiet der 
Vertragschließenden Partei, auf dem die 
Übertretung erfolgte, an den Unternehmer 
einstellen oder bereits ausgestellte Genehmi­
gungen widerrufen. 

(2) Die zuständigen Behörden der beiden Ver­
tragschließenden Parteien setzen einander von 
jeder Übertretung gemäß Absatz (1) sowie von den 
getroffenen Maßnahmen in Kenntnis. 

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet aller übrigen 
gesetzlich vorgesehenen Schritte,. die von den 
Gerichten oder den Verwaltungs behörden der Ver­
tragschließenden Partei, auf deren Hoheitsgebiet 
die Übertretung erfolgte, getroffen werden. 

ARTIKEL 15 

Zuständige Behörden 

Die mit der Durchführung dieses Abkommens 
beauftragten zuständigen Behörden sind: 

im Falle der Regierung der Republik Österreich: 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr; 

im Falle der Regierung der Islamischen Rep'ublik 
Iran: das Ministerium für Straßen und Verkehr. 

tracting Party, or destroyed under their supervi­
sIon. 

ARTICLE 13 

Application of national legislation 

For all matters which are not regulated bythis 
Agreement, carriers and drivers of vehicles of one 
ContractingParty are bound to respect the legal 
provisions and regulations of the other Contracting 
Party while they are driving in the territory of the 
latter. 

ARTICLE 14 

Violations 

(1) If a carrier o.r the crew of the vehicle infringe 
the laws and regu[;ltions applicable in the territory 
of the· other Contracting Party, the provisions of 
this Agreement or the conditions stated in the 
transportpermit, the cOInpetent authority of the 
country where the vehicle is registered may at the 
request of the' competent authority of the other 
Contracting Party take the following steps: 

(a) issue a w;lrning to the carrier; 
(b) discontinue the issuance of permits to the car­

rier for transports in the territory of the Con­
tracting Party where the infringement was 
committed, or revoke apermit previously 
issued. 

(2) The competent authorities of both Contract­
ing Parties will inform each other of any infringe­
ment according to paragraph (1) as weil as of meas­
ures taken. 

(3) This Article shall apply without prejudice to 
any steps provided for by law which may be taken 
by courts or executive authorities of the Contract­
ing Party in whose territory the infringement i5 
committed. 

ARTICLE 15 

Competent authorities 

Competent authorities designated for the imple­
mentation of this Agreement shall be as folIows, 

In the case of the Government of the Republic of 
Austria: The Federal Minister of Public Economy 
"and Ttansport. 

In the case of the Government of the Isla~ic 
Republic of Iran: The Ministry of Roads and 
Transport. 

13 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 18

www.parlament.gv.at



6 13 der Beilagen 

ARTIKEL 16 

Gemischte Kommission 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragschiie­
ßenden Parteien setzen eine aus ihren Vertretern 
bestehende Gemischte Kommission zur Regelung 
auf diplomatischem Wege nicht gelöster Fragen 
betreffend die Anwendung und Durchführung die­
ses Abkommens ein. 

(2) Die Gemischte Kommission tritt auf Antrag 
einer der beiden Vertragschließenden Parteien 
zusammen. 

ARTIKEL 17 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

(1) Dieses Abkommen tritt sechzig Tage, nach­
dem die Vertragschließenden Parteien einander auf 
diplomatischem Wege schriftlich mitgeteilt haben, 
daß sie die verfassungsrechtlichen Erfordernisse für 
das Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt haben, 
in Kraft. 

(2) Dieses Abkommen wird für die Dauer von 
drei Jahren abgeschlossen. Danach bleibt es weiter 
in. Kraft, vorbehaltlich des Rechtes jeder Vertrag­
schließenden Partei, der anderen Vertragschließen­
den Partei jederzeit schriftlich die Kündigung mit 
einer Frist von sechs Monaten bekanntzugeben,. 

Geschehen in Wien, ·am 4. November 1986 in 
einer Präambel und 17 Artikeln in zwei Urschriften 
in Deutsch, Farsi und Englisch, wobei alle drei Fas­
sungen in gleicher Weise authentisch sind. Im Falle 
abweichender Auslegung gibt die englische Fassung 
den Ausschlag. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 

Erieb' Binder 

Für die Regierung der Islamischen Republik Iran: 

s. A. Madani 

ARTICLE 16 

Joint Commission 

(1) The competent authorities of the Contracting 
Parties shall set up a Joint Commissiön consisting 
of their representatives that will regulate all ques­
tions regarding the implementation and application 
of this Agreement, which have not been solved 
through diplomatic channels. 

(2) The Joint Commission shall meet at the 
request of either Contracting Party. 

ARTICLE 17 

Entry into force and duration of validity 

(1) This Agreement shall enter into force sixty 
days after the Contracting Parties have notified 
each other in writing through diplomatic channels 
that they have complied with the constitutional 
requirements for the entry into force of this Agree­
ment. 

(2) This Agreement is concluded for aperiod of 
three years. Thereafter it shall remain in force sub­
ject to the right of either Contracting Party to give 
to the other Contracting Party, at any time, a six­
month written notice of termination. 

Done in Vienn~, on the 4th day of November 
1986 in one preamble and 17 articles in two origi­
nal copies in the German, Farsi and English Lan­
guages, all three texts being equally authentic; in 
case of divergent interpretation the English text 
shall prevail. 

. For the Government of the Republicof Austria: 

Erieh Binder 

For the Government of the Islamic Republic of 
Iran: 

S. A~ Madani 
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16 13 der Beilagen 

VORBLATT 

zum 

Abkommen über den internationalen Straßenverkehr zwischen der Regierung der Republik Österreich und 
der Regierung der Islamischen Republik Iran 

Das Abkommen ist gesetz ändernd und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Es hat nicht politischen Charakter und kann unmittelbar im innerstaatlichen 
Rechtsbereich angewendet werden, sodaß die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht 
erforderlich ist. Das Abkommen enthält keine verfassungs ändernden Bestimmungen. 

Problem: 

Fehlende Rechtsgrundlag~ für den Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen zwischen 
Österreich und dem Iran. Die Anwendung der in beiden Ländern geltenden innerstaatlichen Rechtsnor­
men für die Beförderer des jeweils anderen Staates führte zu administrativen Hemmnissen, insbesondere 
beim Gütertransport. 

Problemlösung : 

Abschluß des gegenständlichen Abkommens. Dieses regelt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit u.a. 
die genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Fahrten im Güterverkehr sowie die einvernehmliche 
Festsetzung der jährlichen Anzahl der Fahrtengenehmigungen (Kontingente) für Gütertransporte. Die 
Personenbeförderung mit Omnibussen durch einen Unternehmer einer Vertragspartei auf dem Hoheitsge­
biet der anderen Vertragspartei ist in jedem Fall genehmigungspflichtig. Das Abkommen enthält ferner ein 
Kabotageverbot, Bestimmungen über die Besteuerung, die Zollformalitäten, die wechselseitige Einhaltung 
der Verkehrsvorschriften, das Inkrafttreten und die Geltungsdauer des Vertrages. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine Belastung des Bundes vorgesehen. 
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13 der Beilagen 17 

Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist gesetzändernd und bedarf 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmi­
gung durch den Nationalrat. Es hat nicht politi­
schen Charakter und kann unmittelbar im inner­
staatlichen Rechtsbereich angewendet werden, 
sodaß die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 
Al;>s. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Das Abkommen 
enthält weder verfassungs ändernde noch verfas­
sungsergänzende Bestimmungen. 

Das vorliegende Abkommen schafft erstmals eine 
vertragliche Grundlage für den Personen- und 
Güterverkehr auf der Straße zwischen beiden Län­
dern; es geht auf eine iranische Anregung zurück. 
Der' Abkommenstext berücksichtigt auf der Grund­
lage der Gegenseitigkeit die Interessen der öster­
reichischen Transport- und verladenden Wirt­
schaft. Das Abkommen wird künftighin die Grund­
lage für die gegenseitig einzuräumenden Kontin­
gente sein, d.h. gemäß den Abkommensbestimmun­
gen bedürfen GÜierbeförderungen auf der Straße 
zwischen den Vertragsparteien oder im Transitver­
kehr - mit Ausnahme der im Abkommen als nicht 
der Genehmigungspflicht unterliegend angeführten 
- grundsätzlich einer Genehmigung. Das Kon­
tingent dieser Erlaubnisse ist von den zuständigen 
Behörden der Vertragsparteien unter Berücksichti­
gung sowohl der verkehrs- als auch der gesamtwirt­
schaftlichen Interessen in beiden Ländern zu ver­
einbaren. Die Personenbeförderung mit Omnibus­
sen unterliegt ausnahmslos wechselseitig einer 
Genehmigung durch die Vertragsparteien. 

Das Abkommen enthält darüber hinaus ein 
Kabotageverbot, Bestimmungen über Steuern, 
Gebühren und Zollformalitäten sowie solche 
betreffend das wechselseitige Vorgehen der zustän­
digen Behörden beider Länder gegen Transportun­
ternehmer oder deren Fahrzeugbesatzung, die die 
im Hoheitsgebi~t der Vertragsparteien geltenden 
Rechtsvorschriften oder Bestimmungen des vorlie­
genden Abkommens verletzen. Außerdem enthält 
das Abkommen Vorschriften über das Inkrafttreten 
und die Geltungsdauer des Vertrages. 

11. Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zur Präambel: 
Diese enthält im wesentlichen die Motive der 

Vertragsparteien. 

Zu Art. 1: 

Abs. 1 enthält eine Definition des Begriffes 
"Unternehmer", wobei durch die gewählte Fassung 
außer den juristischen Personen die Personenge­
sellschaften des Handelsrechtes (Offene Handels­
gesellschaften und Kommanditgesellschaften) 
sowie die sog. Gesellschaften bürgerlichen Rechtes 
miteinbezogen werden sollen. 

Abs. 2 enthält eine gen aue Definition des Begrif­
fes "Fahrzeug", wobei nach der vereinbarten Fas­
sung bei Personentransporten nur Beförderungen 
mit Omnibussen den Abkommensbestimmungen 
unterliegen. 

Zu Art. 2: 

Dieser legtden Anwendungsbereich des Abkom­
mens fest und führt dabei nur Beförderungen im 
sog. Wechselverkehr und im Transit durch das 
Gebiet einer der beiden Vertragsparteien an. Sog. 
Drittlandverkehre, d.h. Beförderungen zwischen 
dem Gebiet der anderen Vertragspartei und einem 
dritten Staat sind zwar nicht unter Art. 2 angeführt, 
werden jedoch bei Vorliegen der unter Art. 4 
Abs. 1 lit. c angeführten Voraussetzungen in Ver­
bindung mit Art. 5 in das Genehmigungssystem 
miteinbezogen Und daher vom Gelt.ungsbereich des 
Abkommens erfaßt. 

Zu Art. 3: 

Die Personenbeförderung mit Omnibussen soll 
im Gegensatz zu anderen einschlägigen Straßen­
verkehrsabkommen Österreichs im Verhältnis zum 
Iran ausnahmslos genehmigungspflichtig sein. 

Zu Art. 4: 

Abs. 1 führt jene drei Arten von Gütertranspor­
ten der Vertragsparteien an, die der Genehmi­
gungspflicht unterliegen: Wechsel-, Transit- und 
Drittlandverkehre. Weiters wird festgelegt,daß 
eine derartige Genehmigung für die Verwendung 
eines "Fahrzeuges" (oder einer Fahrzeugkombina­
tion) gilt, was in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 
bedeutet, daß solche Erlaubnisse nur für K r a f t -
fahrzeuge (La:stkraftwagen, Sattelzugfahrzeuge ) 
nicht jedoch auch für Anhänger erforderlich sind. 

Abs. 2 regelt die nach den einschlägigen bilatera­
len Abkommen für die Ausgabe derartiger Geneh­
miguI)-gen übliche Vorgangsweise: Die zuständige 

\ , 
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Behörde der Vertragspartei, auf deren Hoheitsge­
biet das für den Transport vorgesehene Fahrzeug 
eines interessierten Beförderers zugelassen ist, stellt 
im Namen der zuständigen Behörde der anderen 
Vertragspartei an den betreffenden Transportun­
ternehmer die Genehmigung aus. 

Zu Art., 5: 

Dieser regelt die einvernehmliche Festsetzung 
der Art (entsprechend den Verkehrsarten gern. 
Art. 4) und Anzahl der jährlichen Transportkontin­
gente. 

Zu Art. 6: 

Dieser führt den in den meisten einschlägigen 
bilateralen Abkommen Österreichs enthaltenen 
Katalog genehmigungsfreier Beförderungen an. 

Zu Art. 7: 

Unter "Außergewöhnliche Beförderungen" sind 
Transporte mit übergroßen und überschweren 
Fahrzeugen gemeint. Bei der in Abs. 1 angeführten 
Sonderbewilligung handelt es sich nach' der öster­
reichischen Rechtslage um eine Bewilligung gemäß 
§ 82 Abs. 5 KFG 1967, wobei eine eingeschränkte 
Zulassung in Form der Routenbindung nach § 39 
Abs. 1 KFG 1967 im Zusammenhalt mit § 40 Abs. 3 
leg. cit. vorgeschrieben werden kann (siehe Art. 7 
Abs.2 des vorl. Abkommenstextes). 

Zu Art. 9: 

Die in Art. 9 angeführten "Vertretungen" bzw. 
"Vertreter" sollen die Interessen der Unternehmer 
der einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der 
anderen Vertragspartei, und zwar im Rahmen von 
deren Rechtsvorschriften; wahrnehmen; sie hal>en 
somit eine reine Betreuungsfunktion. 

Zu Art. 10: 

Dieser enthält das sog. Kabotageverbot, d.h. das 
Verbot der Aufnahme von Personen oder Gütern 
auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei zur 
Beförderung innerhalb des Staatsgebietes dersel­
ben. 

Zu Art. 11: ' 

Dieser sieht die Befreiung von den für den 
Betrieb und den Besitz eines von einer Vertragspar­
tei zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuges im 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeho" 

benen Steuern und Gebühren vor, wenn das von 
einer Vertragspartei für den Verkehr zugelassene 
Fahrzeug in das Hoheitsgebiet der anderen Ver­
tragspartei vorübergehend eingeführt wird. 

Diese Befreiung gilt nicht für Steuern oder 
Gebühren auf Treibstoffverbrauch, für Mautgebüh­
ren und für den Straßenverkehrsbeitrag. , 

Zu Art. 12: 

Nach diesem wird die vorübergehende Einfuhr 
von Ersatzteilen für die Instandsetzung von Fahr­
zeugen, die nach diesem Abkommen Beförderun­
gen auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertrags­
partei durchfÜhren, von Einfuhrzöllen, Einfuhr­
steuern und anderen Beschränkungen einschließ­
lich von Einfuhrbeschränkungen befreit. 

Die Befreiung kann aber nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die ausgetauschten Teile 
wiederausgeführt oder den Zollbehörden der'ande­
ren Vertragspartei frei zur Verfügung gestellt oder 
u,nter ihrer Aufsicht vernichtet werden. 

Zu Art. 14: 

Dieser soll die Einhaltung der Bestimmungen des 
vorliegenden Abkommens durch die. Verkehrsun­
ternehmer der beiden Vertragsparteien dadurch 
sicherstellen, daß im Falle von Ubertretungen eines 
Unternehmers (oder, dessen, Fahrpersonals) der 
einen Vertragspartei die andere Vertragspartei" auf 
deren Hoheitsgebiet. die Zuwiderhandlung gesetzt 
wurde, den Vertragspartnerhievon unterrichtet 
und gemäß Abs. 1 lit. a und b verlangt, daß der 
betreffende Unternehmer entweder verwarnt oder 
die Ausgabe von Transportgenehmigungen an die-
sen eingestellt wird. ' 

Zu Art. 16: 

Dieser sieht den Zusammentritt von Vertretern/ 
der zuständigen Behörden der beiden Vertragspar­
teien in einer Gemischten Kommission vor, wobei 
es sich bei den Fragen, die "auf diplomatischem 
Wege nicht gelöst" werden können, etwa auch um 
die Festlegung von Genehmigungskontingenten 
gemäß Art. 5 Abs. 1 handeln kann. 

Zu Art. 17: 

Dieser regelt das InkrafttreteIi und die Mindest­
dauer des vorliegenden Abkommens; weiters sirid 
hier die Kündigungs- bzw. Verlängerungsmodalitä­
ten geregelt. 
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